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BESTIMMUNGENFUER DIE ENTLASSUNG DER TRUPPEN SOWIE DIE SCHLEI¬

FUNG DER FESTUNGSANLAGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM
FRIEDENSSCHLUSS [NACH DEM 1 . VILLMERGERKRIEG]

1 . Kommandant [Johann Jakob ?] Stricker , Hptm. Hans Peter von
Roll und 2 Vertreter von Zürich sollen morgen nach Klingnau
aufbrechen , wo sie sich um 10 Uhr einzufinden und in der
Folge den Abzug der Truppen und die Niederreissung der dorti¬
gen Befestigungsanlagen zu überwachen hätten . Anschliessend
sollen die Genannten die gleichen Aufgaben in Zurzach und
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Kaiserstuhl wahrnehmen , "gleicher gestalten sollen die zuo Nuss¬

baumen 3 Kirchdorff undt Würenlingen auch anmarschieren . "

[2 . ] Den nach Rapperswil abgeordneten Gesandten werde es über¬
lassen , "dz sie der Enden die Anstalt machen 3 dz die Völckher aller

Orthen abgefüehrt undt die Schantzen beyderseits des [ Zürich ] sees ge¬

schlissen werden " . Dies sollte nach Möglichkeit gleichfalls

morgen ausgeführt werden.

[3 . ] Ebenso sollen morgen die Truppen aus Kappel , Oberwil , Baden,

Bremgarten und Mellingen abgeführt und die dortigen Schan¬

zen entfernt werden . "Jtem was Jm Zuger gebieth gemacht ist bis

an die Sillbrug 3 Jm horgerberg undt der Enden Richtischwyll 3 Wätti-

schwyl 3 Schindenlegi undt Bellen ist alles den herreyi überlassen 3 die

Verordnungen zue thun 3 dz alles hinweg geschlissen werde . "

[4 . ] Kommenden Donnerstag , [den 9 . März ] , mögen sich diejenigen

Herren , welche die Amtsleute "in das Thurgew auffüehren sollen" 3

zu Zürich in der Nachtherberge einfinden . "Zue welcher Zeit

die Gefangene von Zug auch dahin gefüehrt werden sollen . "

[5 . ] Bis spätestens am kommenden Sonntag , [den 12 . März ] , seien

all jene Gefangenen , die ihre Verpflegung bezahlt hätten,
freizulassen . Wünsche einer vorher entlassen zu werden , so

solle dem nichts im Wege stehen.

[6 . ] An allen Truppenentlassungsorten sollen sich die Kommissare

nach den Gefangenen erkundigen und die Niederreissung der

Befestigungsbauten überwachen . Die Verpflegungskosten jener

Gefangenen , die dafür nicht selbst aufkommen könnten , sollen

von deren Obrigkeiten übernommen werden.

[7 . ] "Es ist auch abgeredt undt verglichen 3 dz Jeder theil woll möge auf
des andern theils Boden gehen Zue sehen 3 ob allem obigen stattbeschehen . "

[8 . ] Kommenden Sonntag solle in allen Kirchen bekanntgegeben

werden , "dass Frideyy gemacht 3 undt der freye Kauff 3 handeil undt

wandell aller Orthen widerumb eröffnet undt erlaubt seye " .
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